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2. Wohnhaus, ortsüblich erschlossen, unsaniert
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15, MFH
Grundstücksgröße 570 m2, Denkmalschutz

Interessenten melden sich bitte persönlich, schriftlich oder telefonisch
bei der Stadtverwaltung Mittweida, SG Liegenschaften, Rathaus 2, Rochlit-
zer Straße 3 (Postanschrift: Postfach 1463, 09644 Mittweida)
Telefon: 03727-96 73 40, Fax: 96 71 81
E-Mail: Stadtverwaltung@mittweida.de

Haushaltssatzung der Stadt Mittweida 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) hat der Stadtrat der Stadt Mittweida am 20. Dezember
2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlos-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 21.910.600 Euro

davon im Verwaltungshaushalt 16.662.400 Euro
davon im Vermögenshaushalt 5.248.200 Euro

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen von 5.493.000 Euro

3. Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
auf 2.000.000 Euro

§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer A
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)             300 v. H.

für die Grundsteuer B (Grundstücke)               420 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer 390 v. H.
der Steuermessbeträge
Die Grundsteuer wird bei Kleinbeträgen entsprechend der Regelung des
§ 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG) fällig.

§ 4
Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemein-
schaft wird mit 165.000 Euro für den Verwaltungshaushalt festgesetzt.
Ermächtigungsgrundlagen sind § 42 SächsKomZG i. V. m. der Zweiten
Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Ver-
waltungsgemeinschaft der Stadt Mittweida und der Gemeinde Altmitt-
weida vom 06.02.2002.

Mittweida, den 22.01.2008 

gez. Damm 
Bürgermeister Siegel

Die Haushaltssatzung für 2008 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Schreiben vom 21.01.2008 bestätigt.

Auslegung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Stadt Mittweida für das Haushaltsjahr 2008 liegt
vom 14.02. bis 22.02.2008 während der Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung und zusätzlich am Mittwoch, dem 20.02.2008 von 9:00 bis 12:00
Uhr im Rathaus 2, Rochlitzer Str. 3, Zimmer 202 (SG Haushalt) zur Ein-
sichtnahme aus. 

Sächsisches Nichtraucherschutzgesetz 
ab 1. Februar 2008 in Kraft

Seit 01.02.2008 ist nun auch in Sachsen der Nichtraucherschutz per
Gesetz geregelt. Dies hat zur Folge, dass u.a. in öffentlichen Gebäuden,
Einrichtungen, Schulen, Krankenhäusern, Museen, Sporthallen und ganz
besonders hervorzuheben in Gaststätten (auch Imbisse) das Rauchen
verboten ist. Eine der wenigen Ausnahmen davon ist gegeben, wenn in

Gaststätten abgetrennte Nebenräume vorhanden sind, in denen das Rau-
chen zugelassen ist und diese Räume gekennzeichnet sind.

Für die Umsetzung des Rauchverbotes ist der Inhaber des Hausrechts,
der Betreiber einer gewerblichen Einrichtung und deren Beauftragte ver-
antwortlich. Auf das Rauchverbot ist deutlich sichtbar hinzuweisen. Bei
Verstößen gegen das Rauchverbot hat der Verantwortliche das Rauchen
zu unterbinden. Sollte es dem Verantwortlichen im Einzelfall nicht mög-
lich sein, das Rauchen zu unterbinden, hat er in letzter Konsequenz die
Verpflichtung, polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Verstöße gegen dieses o.g. Gesetz, d.h. wer vorsätzlich oder fahrlässig
in einer rauchfreien Einrichtung raucht oder als Verantwortlicher seinen
Pflichten nicht nachkommt, werden als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,00 € geahndet. 

Das Fundbüro teilt mit:

Fundsachen aus der Dreifeldsporthalle, Leipziger Straße:
Vom Sport- und Bäderbetrieb erhielten wir aus den Monaten Dezember
2007 und Januar 2008 liegengebliebenen Modeschmuck (Ketten, Fin-
gerringe, Armbanduhr, Ohrringe u.ä.).

Die Verlierer werden gebeten, Ihre Fundsachen bis zum 29. Februar 2008
während der Öffnungszeiten im Fundbüro der Stadtverwaltung Mittwei-
da, Markt 32, Zimmer 101 abzuholen. Nach Ablauf dieser Frist werden
diese Fundsachen an Bedürftige übergeben. 

Außerdem möchten wir nochmals auf die in der Sporthalle liegengeblie-
benen Bekleidungsstücke (Mützen, Schals Handschuhe, Socken, Hosen,
Jacken, T-Shirts, Pullover u.ä.) aus den Monaten Mai bis November 2007
hinweisen. Diese werden ebenfalls nur noch bis zum 29. Februar 2008
aufbewahrt.

Anfragen können Sie telefonisch an das Fundbüro unter Tel.-Nr.: 03727-
967 142 oder persönlich im Rathaus 1, Markt 32, Zimmer 101 richten.
Nutzen Sie auch das online-Fundbüro unter www.mittweida.eu.
(h.wa.) 

Ganztagsangebote an Fichte-Schule 
und am Gymnasium

Die Bundesregierung und der Freistaat Sachsen stellen auch in diesem
Jahr für Schulen mit Ganztagsangeboten wieder umfangreiche Förder-
mittel zur Verfügung. Damit (und mit Eigenmitteln der Stadt) können Sach-
kosten, aber auch Honorare für Anbieter solcher Aktivitäten bezahlt wer-
den.
Eines der wichtigsten Ziele ist es dabei, die Schulen zu öffnen und noch
besser in die Region zu integrieren.
Interessierte Vereine, Firmen, Institutionen oder Privatpersonen werden
aufgerufen, ihre Angebote bis spätestens Ende Februar an die Schullei-
tungen der Fichte-Schule oder des Gymnasiums zu senden. Bitte benut-
zen Sie dazu möglichst das Formular, das Sie über die Internetadresse
www.fichteschule.de erhalten. Hier finden Sie auch zusätzliche Informa-
tionen über Ganztagsangebote des laufenden Schuljahres an der Fich-
te-Schule.
Für Fragen stehen Ihnen Herr Möbius und Frau Becker gern zur Verfü-
gung: Tel. 2117. Dies gilt auch für allgemeine Fragen zu Angeboten am
Gymnasium (hier wird GTA erstmals angeboten). Durchaus denkbar und
erwünscht sind auch schulübergreifende Projekte.

Das Förderprogramm unterstützt Angebote zu folgenden Modulen:
Modul 1: Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und For-

derung (Förderunterricht, Begabtenförderung, Förderung von
Schülern mit Teilleistungsschwächen, …)

Modul 2: Unterrichtsergänzende Angebote und Projekte (Projekte in 
Deutschland, auch Reisekosten und Übernachtungen)

Modul 3: Freizeitpädagogische Angebote (Arbeitsgemeinschaften 
jeglicher Art)

Modul 4: Angebote im Schulclub (nur Fichte-Schule; bereits erledigt)

Am 08.03.2008 findet an beiden Schulen der „Tag der offenen Tür“ statt.
Alle Anbieter erhalten die Möglichkeit, ihre Vorhaben vorzustellen. An der
Fichte-Schule werden zudem bereits laufende Aktivitäten vorgestellt.

M. Möbius 
Schulleiter Fichte-Schule


